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Gesetz
über die Landesverteidigung 

der Deutschen Demokratisdien Republik 
(V erteidigungsgesetz)

vom 13. Oktober 1978

Die Deutsche Demokratische Republik verfolgt im engen 
Bündnis mit der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
und den anderen Staaten der sozialistischen Gemeinschaft 
sowie in Übereinstimmung mit allen friedliebenden Kräften 
der Welt das Ziel, den Krieg endgültig aus dem Leben der 
Völker au verbannen, den Frieden und die Sicherheit in 
Europa und in der ganzen Welt zu festigen und gegen jeg
liche Anschläge zu schützen, das Wettrüsten einzustellen und 
die allgemeine und vollständige Abrüstung herbeizuführen.

Der Schutz des Friedens und der sozialistischen Errungen
schaften des Volkes sowie die Gewährleistung 'der Unverletz
lichkeit der Staatsgrenzen einschließlich des Luftraumes und 
der Territorialgewässer, der territorialen Integrität und der 
Souveränität der Deutschen Demokratischen Republik und 
aller Staaten der sozialistischen Gemeinschaft erfordern von 
der Deutschen Demokratischen Republik die Organisierung 
der Landesverteidigung. Zu diesem Zwecke beschließt die 
Volkskammer auf der Grundlage und in Durchführung der 
Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik, insbe
sondere der Artikel 7, 23 Abs. 1, 52 und 73, das folgende Ge
setz:

I. A b s c h n i t t

Grundlegende Bestimmungen über die Landesverteidigung 
der Deutschen Demokratischen Republik

§ 1

Grundlagen der Landesverteidigung

(1) Die Landesverteidigung der Deutschen Demokratischen 
Republik beruht auf der von der Arbeiterklasse ausgeübten 
politischen Macht, die sie unter Führung ihrer marxistisch- 
leninistischen Partei im Bündnis mit der Klasse der Genos
senschaftsbauern, mit der Intelligenz und den anderen Werk
tätigen verwirklicht.

(2) Die Landesverteidigung der Deutsdien Demokratischen 
Republik hat ihre feste Grundlage in der sozialistischen 
Staats- und Gesellschaftsordnung, in ihrer wachsenden politi
schen und ökonomischen Stärke sowie in der politischen Be
wußtheit der Bürger und ihrer Bereitschaft zum Schutz und 
zur Verteidigung der sozialistischen Errungenschaften. Die
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